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Arbeitsdienstordnung TC-Tuchenbach 1977 e.V. 
 
§1 Zweck der Ordnung 
 

Diese Ordnung regelt die Verpflichtung zur Ableistung von Arbeitsstunden durch 

Vereinsmitglieder sowie – im Fall minderjähriger Mitglieder –  

durch deren gesetzliche Vertreter (Erziehungsberechtigte), zur Förderung des Vereinszwecks und 
der gemeinschaftlichen Vereinsarbeit. 

 

§2 Verpflichtung zum Arbeitsdienst 
 

Jedes volljährige Vereinsmitglied ist verpflichtet bis zum 75. Lebensjahr pro Kalenderjahr 

8 Arbeitsstunden für den Verein zu leisten. 

Bei minderjährigen Mitgliedern übernehmen die gesetzlichen Vertreter (Erziehungsberechtigten) 
die Arbeitsdienstpflicht gemäß §3 dieser Ordnung. 

Die Arbeitsdienste werden vom Vorstand organisiert und rechtzeitig bekannt gegeben. 
 

§3 Regelung für minderjährige Mitglieder 
 

Für minderjährige Vereinsmitglieder sind durch die Erziehungsberechtigten jährlich 
2 Arbeitsstunden zu leisten. 

Diese Regelung gilt, sofern das Kind Mitglied im Verein ist und keine Einzelmitgliedschaft eines 

Elternteils oder eine Familienmitgliedschaft besteht. 
Alternativ ist für nicht geleistete Stunden eine Ersatzleistung gemäß §4 zu erbringen. 

Diese Regelung tritt für minderjährige Mitglieder ab dem 01.01.2027 in Kraft. 
 

§4 Ersatzleistung 
 

Wird der Arbeitsdienst nicht oder nur teilweise erbracht, ist eine Ersatzleistung in Höhe von 

15 € pro nicht geleisteter Stunde zu entrichten. 
 

§5 Nachweis und Abrechnung 
 

Geleistete Arbeitsstunden sind durch die verantwortlichen Personen zu dokumentieren. 
Die jährliche Abrechnung erfolgt durch den Vorstand oder eine beauftragte Person. 

 

§6 Befreiung und Sonderregelungen 
 

Auf schriftlichen Antrag kann der Vorstand in begründeten Ausnahmefällen (z. B. Krankheit, 
soziale Härtefälle) eine vollständige oder teilweise Befreiung vom Arbeitsdienst gewähren. 

Eine Befreiung gilt jeweils nur für ein Kalenderjahr und muss neu beantragt werden. 
 

§7 Inkrafttreten 

 
Diese Arbeitsdienstordnung wurde am 25.03.2026 beschlossen und tritt mit Veröffentlichung in 

Kraft. Die Regelung für minderjährige Mitglieder gemäß §3 gilt ab dem 01.01.2027. 
 

Tuchenbach, 25.03.2026 

 
 

Die Vorstandschaft 

http://www.tc-tuchenbach.de/

